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Vorwort 

Die vorliegende Schrift wurde von dem Fachbereich Rechtswissenschaften 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertation angenommen. 

Ich danke Herrn Prof. Dr. Henke, der dieses Thema angeregt und die Arbeit 
geduldig gefördert und begleitet hat. Seinem Rat folgend, habe ich versucht, 
Wesen und Bedeutung des Rechtsinstituts "Entmündigung" dadurch besser zu 
verstehen und anschaulich zu machen, daß ich Gespräche mit Entmündigten, 
mit Vormündern und Ärzten geführt habe. Darüber hinaus habe ich an münd-
lichen Verhandlungen über Entmündigungen teilgenommen und Verfahrens-
akten ausgewertet. Ich habe dabei tatkräftige Unterstützung erfahren, vor allem 
von Mitarbeitern des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Kiel, des 
Amtsgerichts Kiel und von Herrn Richter am Amtsgericht Pohlenz, der mir mit 
nüchtern-wägendem, auf langjährige Berufserfahrung gründendem Urteil zur 
Seite gestanden hat. 

Nach ihrem gesetzlichen Leitbild soll die Entmündigung vom rechtsgeschäft-
lichen Handeln ausschließen. Die vielen von ihr betroffenen Menschen erfahren 
einen weiterreichenden Ausschluß, den die geringe Bedeutung dieses Rechts-
instituts in der rechts wissenschaftlichen Literatur und in der obergerichtlicnen 
Rechtsprechung nur unterstreicht. Dem juristischen Blickfeld entzogen, bleibt 
die Entmündigung Psychiatern und Sozial behörden überlassen, die sie in den 
Dienst einer unbestimmten und rechtlicher Kontrolle schwer zugänglichen Für-
sorge gestellt haben. Die Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, dazu beizutragen, daß 
die Entmündigung auch wieder zu einem juristischen Thema wird. 

Gertrud Weinriejer 
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Einleitung 

Die Entmündigung erfülle ein "gesellschaftliches Ab- und Aussonderungsbe-
dürfnis" gegenüber Alten und Kranken - diesen Zweck schreibt der Alternativ-
Kommentar l einem Rechtsinstitut zu, das noch nie in gutem Ruf stand und als 
besonders anfällig für "unlautere Machenschaften,,2 gilt. Wendungen wie diese 
bringen das Wort vom "bürgerlichen Tod" in eine nüchterne und zeitgemäße 
Form: "Der wird den Leichenduft nicht mehr los, der einmal auch nur vier 
Wochen bürgerlich tot gewesen ist", läßt Hauptmann in seinem Schauspiel "Vor 
Sonnenuntergang" den Geheimrat Clausen sagen, dessen um ihren Erbteil 
fürchtende Kinder seine Entmündigung betreiben, als er sich wieder verheiraten 
will 3. 

Mißtrauen und Angst sind verständlich, weil die Entmündigung den 
Menschen existentiell trifft. Sie macht ihn rechtlich zum Kind oder Minderjähri-
gen (§§ 104 Nr. 3, 114 BGB) und unterstellt ihn einem Vormund (§ 1896 BGB). 
Der wegen Geisteskrankheit Entmündigte darf die Ehe nicht eingehen (§ 2 EheG 
mit § 104 Nr. 3 BGB), der wegen Geistesschwäche Entmündigte nur mit Einwil-
ligung des Vormunds (§ 3 EheG), die elterliche Sorge ruht (§ 1673 1,11 BGB)4, 
und der Entmündigte verliert sein Wahlrecht (§ 13 Nr. 2 BWG). Klaren und ein-
schneidenden Folgen stehen Voraussetzungen gegenüber, die wenig faßbar er-
scheinen und die Entmündigung deshalb bedrohlich machen. "Geisteskrank-
heit" und "Geistesschwäche" (§ 6 I Nr. 1 BGB) sind schillernde Begriffe, die in 
eine Wissenschaft verweisen, auf deren sachverständige Hilfe die Zivilprozeß-
ordnung den Richter im Entmündigungsverfahren verpflichtet (§ 655), die aber 
an sie gerichtete Erwartungen selbst dämpft. So schreibt M. Bleuler in seinem 
"Lehrbuch der Psychiatrie": 

"Der Begriff der Geisteskrankheit läßt sich demnach nicht naturwissenschaftlich erfas-
sen. Er ist an die persönliche Erfahrung des gesunden Menschen mit sich selbst und mit 
seinen Mitmenschen gebildet. Wen man von dieser Erfahrung aus nicht mehr begrei-
fen, nicht mehr nachfühlen, nicht mehr dem eigenen Wesen verwandt empfinden kann, 
empfindet man als ,fremd' (alienus), als aus dem Bereich der menschlichen Gemein-

I Huhn (1981), § 1986, Anm. 3. 
2 Baumbach/Lauterbachl Albers, ZPO (1985), § 654, Anm. I. 
3 4. Akt, S. 81. 
4 Dem wegen Geistesschwäche Entmündigten, der nach § 114 BGB beschränkt geschäfts-

fähig ist, räumt § 167311 BGB ein "Nebensorgerecht" ein (vgl. Palandt/Diederichsen (1986), 
§ 1673, Anm. 3). Er hat, ohne zur Vertretung des Kindes berechtigt zu sein, neben dem gesetz-
lichen Vertreter ein Personensorgerecht (§ 1673 II S. 2). Bei Meinungsverschiedenheiten geht 
die Auffassung des gesetzlichen Vertreters jedoch vor (§ 1673 11 S. 3). 
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18 Einleitung 

schaft entrückt und in anderen Bereichen festgerückt (,verrückt'), als geisteskrank oder 
psychotisch" 5. 

Mißtrauen und Vorsicht haben den Gesetzgeber bewogen, die Entmündigung 
der streitigen und nicht der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzuweisen (§§ 645 ff 
ZPO): Die "schützenden Formen des Civilprozesses" sollten die Rechte des zu 
Entmündigenden "gegen Chikane und Eigennutz" sichern6• Für den Gesetz-
geber war die Entmündigung in erster Linie Verlust der bürgerlichen Selbstän-
digkeit und nicht Fürsorge für Kranke. Der Charakter des Eingriffs und das 
Bestreben, vor ihm zu schützen, prägen deshalb das Verfahren: Der Entmündi-
gungsantrag richtet sich "gegen" den zu Entmündigenden (vgl. § 646 ZPO), der 
sich mit Anfechtungsklage (§ 664 ZPO) und - bei deren Erfolglosigkeit - mit 
Berufung (§§ 511 ff ZPO) und Revision (§§ 545 ff ZPO) 7 gegen den Entmündi-
gungsbeschluß (§ 645 ZPO) zur Wehr setzen kann. 

In der Verfahrensordnung erscheint die Entmündigung allein als Verlust. Da-
gegen wird sie im materiellen Recht zum bloßen Akt der Fürsorge, denn es 
herrscht die "allgemeine Meinung", die Entmündigung sei: "Schutz des zu Ent-
mündigenden gegen Gefahren, welche ihm als Geisteskranken, Geistes-
schwachen, Verschwender oder Süchtigen in bezug auf seine ,Angelegenheiten' 
drohen"s. Allerdings ist es ein Schutz, vor dem man auch gerne bewahren 
möchte: Bundesgerichtshof9, und Bundesverfassungsgericht lO billigen die 
Zwangspflegschaft, weil sie die Entmündigung erspare, die einschneidend auf die 
soziale und rechtliche Stellung und den seelischen Zustand wirke. Für Gern-
huber ll ist die Entmündigung "von jeher" mit der "Atmosphäre der Diskrimi-
nierung" umgeben. Anderen Autoren gilt sie als "soziale Herabsetzung" 12; 

"gesellschaftliche Disqualifizierung" 13 oder "soziales Stigma" 14. 

Zwischen dem der Entmündigung zugeschriebenen Zweck - Schutz, Für-
sorge - und den Folgen, welche sie nach den angeführten Stimmen der Literatur 
haben soll, besteht offensichtlich ein Widerspruch. Er ist nicht der einzige, auf 
den eine Bearbeitung zu diesem Thema stößt. Ein weiterer betrifft das wissen-
schaftliche Interesse, das ihm gilt. Der Theorienstreit, der um andere juristische 

5 (1979), S. 117. 
6 Hahn, Die gesamten Materialien zu den Reichsjustizgesetzen, Band 2, Abteilung I, 

S. 407 ff. 
7 Stein/ Jonas/Schlosser, ZPO (1976), § 672, Anm. 2. 
8 Staudinger /Coing-Habermann (1980), § 6, Anm. I; Palandt/Heinrichs, § 6 Anm. I. 
9 BGHZ 35, I (7). 
10 BVerfGE 19, 93 (98). 
11 Der Senior und sein Vermögenspfleger, FamRZ 1976, S. 189 (195). 
12 Damrau, Das Österreichische Gesetz über die Sachwalterschaft für behinderte Personen, 

FamRZ 1982, S. 236 (237). 
13 In der Beeck/Wuttke, "Geistesschwäche" und § 681 ZPO, NJW 1968, S. 2268 (2270). 
14 Hendel, Die Gebrechlichkeitspflegschaft - eine taugliche Ersatzform für die Entmün-

digung?, FamRZ 1982, S. 1058. 
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Fragestellungen geführt wird, fehlt hier. Zu den Begriffen "Geisteskrankheit" -
"Geistesschwäche" geben die Kommentare l5 im wesentlichen gleichlautende 
Definitionen: Darunter sei "jede Form geistiger Abartigkeit" zu verstehen. 
"Geisteskrankheit" bezeichne den schwereren, "Geistesschwäche" den leichteren 
Grad der Störung. Betont wird, daß es sich um Rechtsbegriffe handele, die von 
der medizinischen Terminologie unabhängig seien. Auch bei der weiteren Ent-
mündigungsvoraussetzung, der Unfähigkeit, seine Angelegenheiten zu besor-
gen, gibt es keine Meinungsverschiedenheiten: "Als Angelegenheit im Sinne des 
§ 6 kommen dabei Obliegenheiten aller Art in Betracht. Neben der Besorgung 
der Vermögensangelegenheiten fallen darunter insbesondere die Sorge für die 
eigene Person und die Familie sowie die Wahrnehmung der Pflichten im beruf-
lichen, sozialen und öffentlichen Bereich" 16. 

Beim Schrifttum überwiegen Beiträge, die bis etwa 1930 verfaßt wurden 11. Die 
Kommentare beziehen sich häufig auf die ältere Rechtsprechung, vor allem des 
Reichsgerichts 18. Die geringe Beachtung, die dieses Rechtsinstitut erfährt, wäre 
nicht verwunderlich, wenn sie einer ebenso geringen praktischen Bedeutung ent-
spräche. Aber die Statistik widerlegt diesen Erklärungsversuch. Das Statistische 
Jahrbuch für 1984 19 verzeichnet 10.000 Entmündigungsverfahren - eine Erhe-
bung, die ein Bericht der "Kieler Nachrichten" vom 25.3.1985 mit der Schlagzeile 
unterstreicht: "Alle zwei Tage wird ein Neumünsteraner entmündigt". 

Die Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, den Gründen für diese Widersprüche in 
einer Bestandsaufnahme nachzugehen, um, darauf aufbauend, eine begriffliche 
Klärung der Tatbestandsmerkmale des § 6 I Nr. 1 BGB zu versuchen. Wichtigste 
Erkenntnisquelle war der "Blick in die Praxis": die beobachtende Teilnahme an 
mündlichen Verhandlungen in Entmündigungssachen und die Auswertung von 
Verfahrensakten. Die dabei gewonnenen Eindrücke haben nicht nur im 4. Teil 
ihren Niederschlag gefunden, sondern die Richtung für die ganze Arbeit gewie-
sen, die über das Rechtliche hinaus die Lehren der gerichtlichen Psychiatrie ein-
bezieht. Die Beobachtung der Praxis hat gezeigt, daß "Geisteskrankheit", 
"Geistesschwäche" und die Unfähigkeit, seine "Angelegenheiten" zu besorgen, 
keine Begriffe sind, die allein die Beschäftigung mit Rechtsprechung und 
Schrifttum erschließt. Sie bilden eine Nahtstelle, an der Recht und Psychiatrie 
aufeinandertreffen und an der ihnen als "Rechtsbegriffen" eine schwierige Auf-
gabe zuwächst: Die richterliche, durch Rechtsmittel auch überprüfbare Ent-
scheidung zu gewährleisten und nicht zum Einfallstor eines nur schwer zu 
kontrollierenden Sachverständigenurteils zu werden. 

15 Staudinger/Coing-Habermann, § 6, Anm. 7; Palandt/Heinrichs, § 6 Anm. I; MüKo-
Gitter (1984), § 6, Anm. 10; BGB-RGRK/Krüger-Nie\and (1982), § 6, Anm. 13. 

16 MüKo-Gitter (1984), § 6, Anm. 16; Staudinger/Coing-Habermann, § 6, Anm. 18. 
17 Vgl. die Übersicht bei Staudinger ICoing-Habermann, vor § 6. 
18 Vgl. Palandt/Heinrichs (1985), § 6, Anm. 2. 
19 A.a.O., S. 339, bezogen auf das Jahr 1981. Die Statistik verzeichnet nicht, wieviele Ver-

fahren zur Entmündigung führten. 
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